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302 Robert Hoppeler: f Landammann Gustav Muheim.

des Strafrechts und Eefängniswesens im
Kanton Uri", eine Arbeit, die er der im
September 1889 zu Altdorf tagenden
Versammlung des Schweiz. Vereins für
Straf- und Eefängniswesen vorgelegt hat.
Der Geschichte seines engern und weitern
Vaterlandes hat er schon von Jugend auf
reges Interesse entgegengebracht : mit drei-
undzwanzig Jahren trat er 1874 dem Ver-
ein der V Orte bei, dessen Jahresversamm-
lung auf der Tellsplatte er 1884 als Fest-
Präsident leitete. Auch der Allgemeinen
Eeschichtforschenden Gesellschaft der
Schweiz und der Gesellschaft für Erhal-
tung schweizerischer Kunstdenkmäler ge-
hörte er als Mitglied an. Zusammen mit
seinem Kollegen I. B. Rusch stellte er 1885
im Ständerat eine Motion betreffend Un-
terstützung von öffentlichen Altertümer-
sammlungen und Restauration historischer
Baudenkmäler in der Schweiz durch den
Bund, die im Juni des folgenden Jahres
von beiden Räten angenommen ward. Mit
Bundessubventionen ist in der Folge eine
Reihe historischer Bauwerke — es sei bloß
an die Sprengibrücke in der Schöllenen,
an die alte Zollbrücke zu Eöschenen, an die
Burgruinen Attinghausen und Silenen
und an das Schlößchen a Lro bei Seedorf
erinnert — restauriert worden. Das Pro-
jekt eines Schweizerischen Landesmuseums
fand in Muheim einen tätigen Förderer:

als Präsident verfaßte er den ständerät-
lichen Kommissionsbericht. Vom Bundes-
rat im Herbst 1890 zum Mitglied der eid-
genössischen Landesmuseumskommission
ernannt, gehörte er ihr über zwanzig
Jahre — bis zum Februar 1911 — an.
Ebenso förderte er 1893 die Errichtung der
Schweizerischen Landesbibliothek. In Uri
rief er im September 1892 den Verein für
Geschichte und Altertümer ins Leben, der
seit 1894 ein „Historisches Neujahrsblatt"
herausgibt. Mehrere in diesem erschienene
Abhandlungen haben Muheim zum Ver-
fasser, der die Leitung der Gesellschaft bis
1914 beibehielt. Auf seine Initiative end-
lich ist auch die Schöpfung des am 12. Juli
1906 eingeweihten Historischen Museums
in Altdorf zurückzuführen, dem er bis zu
seinem Lebensabend stets das lebhafteste
Interesse bewahrte.

Mit Gustav Muheim hat das llrner-
land seinen verdienstvollsten Staatsmann
der neuern Zeit, die katholisch-konserva-
tive Partei einen langjährigen, hervor-
ragenden Führer, das gesamte Schweizer-
land aber einen treuen Sohn und feurigen
Patrioten verloren. „L'est uns Kollo ti-
guro do uotro pavs gni disparaît aveo lui
ot o'ost avoo rospeot guo tous los Luissos
s'iuoliuorout dovaut la towbo do oo vail-
laut ooukodôro."

Dr. Robert Hoppeler, Zürich.

Zanctus
Wenn zur Nacht die gottgewirkten Kchleier
Mit Geheimnis, 5eele, dich umhegen,

Fliegt dir aus der Arkraft Ktrom entgegen
Reine Lebensglut in keuscher Feier.

Leele, zu dem hohen Weihemahle
Löse dich von dumpfer Zchlafesleiche,
An die silberlichte Quelle reiche
Deiner Liebe wegverftaubte Kchale.

Kattgetränkt aus gottdurchsonnter Fülle
Wirst dem Lchlummerleib du neu verbunden,
Bis du dich zum letzten Fest entwunden,
Lichten Keins, der erdgetrauten Hülle.

Ruth Waìcîftetter, Bern.
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